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§ 30 K-LSchV § 30
 K-LSchV - Kärntner landwirtschaftliche Schulverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Die äußere Form der Arbeit ist als ein wesentlicher Bestandteil der Leistung bei der Leistungsbeurteilung in jenen

Unterrichtsgegenständen mit zu berücksichtigen, bei denen Aufgaben zum Nachweis eines bestimmten Könnens oder

bestimmter Fertigkeiten nach Maßgabe des Lehrplanes und der Eigenart der dafür in Frage kommenden

Unterrichtsgegenstände und Sto7gebiete zu erbringen sind, ohne dass dieser Nachweis in mündlicher oder

schriftlicher Form erbracht werden kann; ferner beim Anfertigen von Schriftstücken in einer durch besondere

Vorschriften geregelten Form (zB Schriftverkehr, Buchführung).

In Kraft seit 13.08.2016 bis 31.12.9999
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